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Bezeichnung der Vorlage: 

Eingruppierung der städtischen Reinigungskräfte 
 
Bezug: 

Anfrage der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Bochum zur Sitzung des Rates am 25. 
Februar 2021 (TOP 4.1, Vorlage Nr. 20210556)  
 
 

Beratungsfolge: 
Gremien:        Sitzungstermin: Zuständigkeit: 

 
 

Wortlaut: 
In der o. g. Sitzung wurden von der Fraktion DIE LINKE folgende Fragen gestellt: 
 
1. Wie viele Reinigungskräfte waren jeweils zum Jahresbeginn 2018, 2019, 2020 und 2021 

bei der Stadt Bochum beschäftigt? 
 
2. Wie viele Reinigungskräfte waren zum Jahresbeginn 2018, 2019, 2020 und 2021 jeweils 

in den einzelnen TVöD-Entgeltgruppen eingruppiert? 
 
3. Waren bzw. sind in den Jahren 2018, 2019, 2020, 2021 Reinigungskräfte bei der Stadt 

Bochum in TVöD EG 1 eingruppiert, die zumindest teilweise während Publikumsverkehr, 
während des offenen Ganztags an Schulen oder während Bürozeiten arbeiten bzw. die 
sich selbst fortbewegende Reinigungsmaschinen einsetzen? Wenn ja, wie viele jeweils? 

 
4. Wenn bei der Stadt Bochum Reinigungskräfte rechtswidrig zu niedrig eingruppiert waren: 

Hat die Stadt Nachzahlungen an die Betroffenen geleistet, und wenn ja für welchen Zeit-
raum? 

 
Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Frage 1: 
Wie viele Reinigungskräfte waren jeweils zum Jahresbeginn 2018, 2019, 2020, und 2021 bei 
der Stadt Bochum beschäftigt? 
 
Aktive Beschäftige in den Entgeltgruppen 1 und 2 bei der Zentralen Gebäudereinigung gab 
es in den Jahren 

 Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe 26.05.2021 Kenntnisnahme 

 Rat 27.05.2021 Kenntnisnahme 



2 
 

2018: 584 
2019: 522 
2020: 515 
2021: 574 
 
 
Zu Frage 2: 
Wie viele Reinigungskräfte waren zum Jahresbeginn 2018, 2019, 2020 und 2021 jeweils in 
den einzelnen TVöD-Entgeltgruppen eingruppiert? 
 
Verteilung der aktiven Reinigungskräfte nach EG1 und EG2: 
2018: EG1 = 284        EG2 = 300 
2019: EG1 = 253        EG2 = 269 
2020: EG1 = 270        EG2 = 245 
2021: EG1 = 181        EG2 = 393 
  
 
Zu Frage 3: 
Waren bzw. sind in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 Reinigungskräfte bei der Stadt 
Bochum in TVöD EG 1 eingruppiert, die zumindest teilweise während Publikumsverkehr, 
während des offenen Ganztags an Schulen oder während Bürozeiten arbeiten bzw. die sich 
selbst fortbewegende Reinigungsmaschinen einsetzen? Wenn ja, wie viele jeweils?  
 
Im gesamten genannten Zeitraum haben insgesamt 23 Reinigungskräfte einen Höhergrup-
pierungsantrag gestellt, da sie überwiegend während Öffnungszeiten bzw. mit selbstfahren-
den Reinigungsautomaten ihre Arbeit verrichten. 
 
 
Zu Frage 4: 
Wenn bei der Stadt Bochum Reinigungskräfte rechtswidrig zu niedrig eingruppiert waren: Hat 
die Stadt Nachzahlungen an die Betroffenen geleistet, und wenn ja für welchen Zeitraum? 
 
Alle Reinigungskräfte, die nicht in Grundschule oder Kindergärten eingesetzt sind, wurden im 
Juli 2020 rückwirkend zum 01.01.2020 höhergruppiert. Die 23 Reinigungskräfte, die einen 
Antrag auf Höhergruppierung im Jahr 2017 gestellt hatten, wurden rückwirkend zum 
01.11.2017 höhergruppiert. 
 
 
 

Anlagen: 
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